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Betreff 
überplanmäßiger zahlungswirksamer Aufwand in Teilergebnisplan 0502 im Haushaltsjahr 2014 
- hier: kommunale Eingliederungsleistungen 

Beschlussorgan 
Rat 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
Der Rat beschließt für das Haushaltsjahr 2014 einen überplanmäßigen zahlungswirksamen Mehrauf-
wand in Höhe von 700.000 € in Teilergebnisplan 0502, Kommunale Leistungen nach dem SGB II, in 
Zeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen. 
 
Deckung erfolgt durch entsprechenden Wenigeraufwand in Teilergebnisplan 1005, Leistungen zur 
Vermeidung von Obdachlosigkeit, in Zeile 15, Transferaufwendungen. 
 
 

Alternative: 
 
Es erfolgt keine Aufstockung des Haushaltsplanansatzes mit der Folge, dass SGB-II-
Leistungsberechtigte nicht in dem erforderlichen Umfang unterstützt werden können. 
 

Ausschuss Soziales und Senioren 28.11.2013 

Finanzausschuss 16.12.2013 

Rat 17.12.2013 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  700.000 € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2015 
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.    700.000 € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung 
Um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erreichen war es im Zuge der Aufstellung des Doppel-
haushalts 2013/2014 zwingend notwendig, umfassende Maßnahmen zur weiteren Haushaltskonsoli-
dierung einzuleiten. Hiervon waren sämtliche Aufgabenbereiche der Stadt Köln betroffen. Im Sozial-
bereich mit seinem hohen Anteil an nicht beeinflussbaren gesetzlichen Pflichtleistungen konzentrier-
ten sich die Einsparbemühungen auf die wenigen freiwilligen Aufgaben sowie solche Leistungen, die 
zwar dem Grunde nach pflichtig sind, bei denen der Verwaltung jedoch ein geringer Dispositionsspiel-
raum verbleibt. Unter anderem wurde daher der Haushaltsteilansatz für kommunale Eingliederungs-
leistungen nach § 16a SGB II für das Haushaltsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um 1.300.000 € 
reduziert. Den Erläuterungen zu Zeile 16 des Teilergebnisplanes 0502, kommunale Leistungen nach 
dem SGB II, zufolge soll die Einsparung bei Leistungen der psychosozialen Betreuung erbracht wer-
den. 

Nach § 16a SGB II können zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und 
Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit Leistungen erbracht werden, die für die Eingliederung in 
das Erwerbsleben erforderlich sind. Dabei bilden die Leistungen der Schuldnerberatung, der psycho-
sozialen Betreuung und der Suchtberatung das Kernstück der kommunalen Eingliederungsleistungen. 
Häufig ist eine Kombination aller drei Beratungsangebote erforderlich, da Schulden, Suchtprobleme 
und das Unvermögen, die Lebensumstände allein zu bewältigen, oft zusammentreffen. Es handelt 
sich somit bei den kommunalen Eingliederungsleistungen zwar nicht um dezidierte Pflichtleistungen, 
die auf Antrag zwingend in einer konkreten Größenordnung zu gewähren sind. Anderseits besteht 
jedoch ein Anspruch auf eine pflichtgemäße Ermessensausübung. Außerdem werden bei Feststel-
lung eines entsprechenden Bedarfs durch die persönlichen Ansprechpartner/innen und Fallmana-
ger/innen des Jobcenters im Rahmen der Integrations- und Hilfeplanung entsprechende Hilfen und 
Leistungen in die Eingliederungsvereinbarung nach § 15 SGB II mit dem oder der Leistungsberechtig-
ten aufgenommen und erlangen auf diese Weise Verbindlichkeit. Hierdurch wird ein Anspruch der 
Leistungsberechtigten begründet. 

Da die Benennung von Konsolidierungsmaßnahmen und die Berechnung der möglichen Sparbeiträge 
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im Hinblick auf den mit dem Rat abgestimmten Einbringungstermin des Haushaltsplanentwurfs 
2013/2014 unter großem Zeitdruck erfolgte, konnte die praktische Umsetzbarkeit der Maßnahmen 
nicht in jedem Einzelfall abschließend überprüft werden. Im Fall der kommunalen Eingliederungsleis-
tungen nach § 16a SGB II war hinsichtlich der strategischen und operativen Umsetzung zudem eine 
Abstimmung mit der Agentur für Arbeit als gleichberechtigtem Partner in der Trägerschaft des Job-
centers Köln vonnöten. Bei der Festlegung der Höhe der Sparvorgabe bestand die Erwartung, dass 
diese nicht allein durch die Einstellung von Leistungen, sondern vorrangig durch steuernde Maßnah-
men und eine partielle Umgewichtung innerhalb des von der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung 
gestellten Eingliederungsbudgets realisiert werden könne. Tatsächlich wurden in den sich unmittelbar 
an den Haushaltsbeschluss des Rates anschließenden gemeinsamen Überlegungen mit der Ge-
schäftsführung des Jobcenters Steuerungsmaßnahmen mit einem finanziellen Volumen von ca. 
600.000 € erreicht. Hierdurch werden die Möglichkeiten des Jobcenters allerdings vollständig ausge-
reizt. Das Ziel, einen jährlichen Sparbeitrag von 1.300.000 € zu realisieren, ist vor diesem Hintergrund 
überdimensioniert. Um die absolut notwendige Minimalausstattung an Eingliederungsleistungen si-
cherzustellen, ist daher eine teilweise Rückabwicklung der Konsolidierungsmaßnahme unvermeidlich. 

Die zur Deckung des Mehraufwands im Haushaltsjahr 2014 angebotene Einsparung von Transfer-
aufwendungen in der Produktgruppe 1005, Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, ist Re-
sultat einer Optimierung der Belegungssteuerung bei Wohnungen mit Garantieverträgen (Beleg-
rechtswohnungen) sowie der für die Stadt Köln wirtschaftlich vorteilhaften Neugestaltung der zu 
Grunde liegenden Verträge mit der Wohnungswirtschaft und somit einer erfolgreichen Management-
leistung der Verwaltung. Nachdem zahlreiche Altverträge ausgelaufen sind, zeichnen sich für das 
Jahr 2013 deutliche Wenigeraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz ab. Diese werden sich 
im kommenden Jahr ebenfalls ergeben. Da in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2017 
Aufwendungen in Höhe des Bedarfs der Vorjahre eingeplant sind, steht der als Ersatz für die Verrin-
gerung des Konsolidierungsbeitrags im Bereich der kommunalen Eingliederungsmaßnahmen ange-
botene Betrag auch über das Jahr 2014 hinaus zur Verfügung. Das Gesamtbudget des Sozialhaus-
haltes wird insoweit durch die vorgeschlagene Mittelumschichtung nicht verändert. 
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